
 

  

Stadt St.Gallen 

Stadtgrün 

 

 

  

 

 

 

 

Allgemeine Bedingungen Baumpatenschaften Stadt St.Gallen 
 
 

A Im Allgemeinen  

 
 
Art. 1 Gegenstand  
 

Diese Bestimmungen regeln die Einrichtung von Baumpatenschaften in der Stadt St.Gallen 
 
 
Art. 2 Beteiligte  
 

Baumpaten und Baumpatinnen können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Ansprech-
partner ist Stadtgrün St.Gallen, stadtgruen@stadt.sg.ch, Tel. 071 224 56 32. 
 
 
Art. 3 Baumart, Standort und Pflege  
 

Stadtgrün St. Gallen entscheidet, welche Bäume für die Patenschaft zur Verfügung stehen. Die Patin 
resp. der Pate kann auf einer von Stadtgrün St.Gallen erstellten Karte den Baum auslesen. 
 
 

B Baumpatenschaft  

 
 
Art. 4 Preise und Dauer  
 

Die Kosten für eine Baumpatenschaft betragen einmalig CHF 500. Sie gilt, solange der Baum stehen 
bleiben kann. Falls in den ersten fünf Jahren der Patenschaft ein Baum gefällt werden muss, wird die 
Patenschaft auf einen anderen Baum übertragen.  
 
 
Art. 5 Urkunde  
 

Patinnen und Paten erhalten von Stadtgrün St.Gallen eine Urkunde über die erworbene Baumpaten-
schaft. In der Urkunde aufgeführt sind der Standort, die Baumart, das Datum der Patenschaft sowie der 
Name der Patin resp. des Paten und eine allfällige Widmung. Aus Baumschutzgründen wird auf die 
Anbringung eines Namensschildes am Baum verzichtet. 
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